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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.07.1981

Norm

StGB §6 F

StGB §159

Rechtssatz

Aus der (rückblickend betrachtet) objektiven Unzweckmäßigkeit und aus dem wirtschaftlichen Mißerfolg einer

Geschäftsführung allein, ohne Kenntnis des Konzepts des Geschäftsführers und der Gründe für dessen Scheitern, kann

die Annahme einer Fahrlässigkeit - sowohl bei Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit (§ 159 Abs 1 Z 1 StGB) als auch

bei der Schmälerung der Gläubigerbefriedigung - nicht abgeleitet werden.
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